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Die Sächsische Landesärztekammer führt 
die nächste Zwischenprüfung im Ausbil-
dungsberuf „Arzthelfer/Arzthelferin“ an 
folgendem Termin durch:

Montag, den 3. Juli 2006, 8.00 – 10.00 Uhr
Folgende Prüfungsorte für die Zwischen-
prüfung wurden festgelegt:

Regierungsbezirk Chemnitz
Berufliches Schulzentrum für 
Gesundheit und Sozialwesen
An der Markthalle 10, 09111 Chemnitz
Berufliches Schulzentrum für 
Wirtschaft und Gesundheit
Wielandstraße 51, 08525 Plauen

Regierungsbezirk Dresden
Sächsische Landesärztekammer
Schützenhöhe 16, 01099 Dresden
Berufliches Schulzentrum für 
Wirtschaft und Soziales
Carl-von-Ossietzky-Straße 13 – 16, 
02826 Görlitz

Regierungsbezirk Leipzig
Berufliches Schulzentrum 9 
Gesundheit und Sozialwesen
Schönauer Straße 160, 04207 Leipzig

Teilnehmer/innen an der Zwischenprü-
fung sind Auszubildende des zweiten 
Ausbildungsjahres und Umschüler/innen, 
die in diese Fachklassen integriert sind.

Anmeldeformulare und Gebührenbe-
scheide für die Prüfungsgebühren erhal-
ten alle Ausbilder von der Sächsischen 
Landesärztekammer. 
Die Anmeldung zur Zwischenprüfung 
hat bis zum 31. Mai 2006 zu erfolgen.
Die Freistellung zur Zwischenprüfung 
umfasst nur den Zeitraum der Prüfung  
(§ 15 Berufsbildungsgesetz). Die Auszu-
bildenden und Umschüler/innen gehen 
anschließend wieder in die Arztpraxis 
oder zum Unterricht.
Auszubildende, deren 18. Lebensjahr zum 
Ende des ersten Ausbildungsjahres noch 

nicht vollendet war, sind verpflichtet, eine 
ärztliche Bescheinigung über die erste 
Nachuntersuchung nach § 33 Jugendar-
beitsschutzgesetz spätestens am Tage der 
Anmeldung zur Zwischenprüfung bei der 
Sächsischen Landesärztekammer vorzu-
legen, soweit dies noch nicht erfolgt ist. 
Anderenfalls ist die Eintragung des/der 
Auszubildenden aus dem Verzeichnis der 
Ausbildungsverhältnisse nach § 35 Abs. 2 
Berufsbildungsgesetz zu löschen.
Die Teilnahme an der Zwischenprüfung 
ist nach dem Berufsbildungsgesetz und 
der Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Arzthelfer / zur Arzthelferin 
eine der Zulassungsvoraussetzungen für 
die Teilnahme an der Abschlussprüfung.

Marina Hartmann
Leitende Sachbearbeiterin

Referat Arzthelferinnenwesen

Zwischenprüfung 
im Ausbildungsberuf 
„Arzthelfer/Arzthelferin“

Die Sächsische Landesärztekammer möchte zum nächstmöglichen Termin  
die Stelle

Arzt /Ärztin für medizinische Sachfragen
neu besetzten. Die Stelle bietet eine vielfältige, interessante und verantwortungs-
volle Tätigkeit für die Aufgabengebiete Gesundheits- und Berufspolitik, Ambu-
lante / Stationäre / Integrierte Versorgung, Öffentlicher Gesundheitsdienst, Präven-
tion, Umwelt, Sucht, Drogen und anderes.
Die Bewerberin / der Bewerber sollte Fachärztin / Facharzt und promoviert sein. Wir 
erwarten die Fähigkeit zur selbständigen, teamorientierten Arbeit, Engagement, 
Flexibilität, Belastbarkeit, Organisationstalent sowie PC-Erfahrung.
Die Aufgaben und Arbeitsbedingungen möchten wir gern in einem persönlichen 
Gespräch besprechen. Die Stelle ist zunächst für ca. ein Jahr befristet wegen Mut-
terschutz / Erziehungsurlaub. Teilzeittätigkeit ist möglich.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugnissen und 
Lichtbild an:

Sächsische Landesärztekammer, 
Schützenhöhe 16, 01099 Dresden.

In eigener Sache
Die Bezirksstelle Leipzig der Sächsischen 
Landesärztekammer ist wegen Urlaub in 
der Zeit vom 2. 5. bis 12. 5. 2006 nicht 
besetzt.

In dringenden Angelegenheiten steht 
Ihnen die Hauptgeschäftsstelle in Dres-
den, Schützenhöhe 16, 01099 Dresden, 
Telefon: 0351 8267411, zur Verfügung.

Mitteilung der 
Bezirksstelle Leipzig




